
An die Schuldirektorin        EINREICHETERMIN: 13.03.2026 
des Klassischen, Sprachen- und Kunstgymnasiums 
„Walther von der Vogelweide“ 
 
39100   B O Z E N 
 

 

 

Mitteilung des Verzichtes auf den Katholischen Religionsunterricht 

Schuljahr  2026/2027 

 

 

Der/Die unterfertigte _____________________________________ geboren in ____________________ 
Vor- und Zuname des Schülers/der Schülerin            Geburtsort 

 

am ________________________ Schüler/Schülerin der Klasse _________________________________ 
                             Geburtsdatum                         Klasse/Fachrichtung 

erklärt 

gemäß Art. 35, Absatz 2 des D.P.R. (Dekret des Präsidenten der Republik) vom 10.02.1983, Nr. 89 auf die 

Teilnahme am Katholischen Religionsunterricht zu verzichten. 

 

Die Schule wird Ihnen zu Beginn des Schuljahres die möglichen Alternativen zum Religionsunterricht 

mitteilen. 

Laut Gesetz vom 18. Juni 1986, Nr. 281 und laut Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 4. Februar 1991, 

Nr. 17 hat der Verzicht auf den Katholischen Religionsunterricht bei der Einschreibung zu Beginn einer 

jeden Schulstufe zu erfolgen und gilt, sofern die Entscheidung nicht zu Beginn eines neuen Schuljahres 

abgeändert wird, für die gesamte Schulstufe (Legislaktivdekret vom 16 April 1994, Nr. 297). Ein Verzicht 

im Laufe des Schuljahres ist nur in schwerwiegenden Fällen möglich, beispielsweise bei Übertritt zu einer 

anderen Religionsgemeinschaft. Die getroffene Wahl ist für das gesamte Schuljahr verbindlich. 

 

Datum __________________________ 

 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin 1 

 

________________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten2 

 

_________________________________ 

 

1 Die Verzichtserklärung wird vom Schüler/der Schülerin selbst unterschrieben, falls er/sie volljährig ist. 

2 Auch minderjährige Schüler/Schülerinnen, die eine Oberschule besuchen, erklären persönlich, ob sie auf den Katholischen 

Religionsunterricht verzichten. In diesem Fall muss die Erklärung jedoch auch von einem Elternteil bzw. Erziehungsberechtigten 

gegengezeichnet sein. (L. 281/86). 

 


